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Norm

AlVG 1977 §1 Abs1 lita;

ASVG §4 Abs1 Z1;

ASVG §4 Abs2;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Versicherungsp7icht nach dem ASVG und dem AlVG - Mit dem angefochtenen Bescheid wurde

festgestellt, dass der Erstmitbeteiligte in näher genannten Zeiträumen als Landarbeiter bei der Beschwerdeführerin als

Dienstgeberin der Voll- und Arbeitslosenversicherungsp7icht gemäß § 4 Abs. 1 Z. 1 iVm Abs. 2 ASVG und § 1 Abs. 1 lit. a

AlVG unterlegen ist. Einer gegen einen solchen Bescheid gerichteten Beschwerde kann im Prinzip aufschiebende

Wirkung zuerkannt werden (Hinweis B 8. April 1999, AW 98/08/0090).

Schlagworte

Begriff der aufschiebenden Wirkung Besondere Rechtsgebiete ASVG Besondere Rechtsgebiete Diverses Entscheidung
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